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Erfolgt die Vergütung auf der Grundlage eines Tarifvertrages?  
Daten zum/zur Mitarbeiter/in
1. Art und Umfang der am Arbeitsplatz auszuübenden Tätigkeiten:
(Die Tätigkeiten sind - nach sachlichen Gruppen unter Berücksichtigung des Grades der Mitwirkung an einer Aufgabe - zu ordnen. Sie sind konkret zu beschreiben und entsprechend dem Anteil an der Arbeitszeit prozentual anzugeben. Nur gelegentlich vorkommende Tätigkeiten sollen nicht angegeben werden.)
lfd. Nr.
Beschreibung der Tätigkeiten im Vorhaben
Anteil der Arbeitszeit in %
Summe
2. Darstellung des Umfangs der Tätigkeiten der Mitarbeiterin/des Mitarbeiters in anderen    Vorhaben/Projekten bzw. Aufgabengebieten
lfd. Nr.
Projektbezeichnung
Beschreibung der Tätigkeiten
Anteil der Arbeitszeit in %
Summe
5. Die/Der Mitarbeiterin/Mitarbeiter ist folgender Person unmittelbar unterstellt:
7. Bisherige Berufstätigkeiten  
von-bis
tätig als
Arbeitgeber/-in  
7.3 Umfang der Beschäftigung
7.4 (Vergleichbare) Eingruppierung nach TVÖD:
Rahmenbedingungen des Arbeitsverhältnisses
nach TVöD 2)
(Bund)
Regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit in Stunden
3)
Gruppe/Entgeltgruppe
Stufe/Entwicklungsstufe
Aus der Einstufung resultierendes monatl. 
AN-Brutto 
Zusätzliche monatliche Gehaltsbestandteile 4)
  - Vermögenswirksame Leistungen (VWL)
  - Besitzstandszulage
  - Zusätzliche Altersvorsorge (ZVK, VBL etc.)
  - Zulage bei Ausübung einer höherwertigen Tätigkeit
Zusätzliche jährliche Gehaltsbestandteile
  - Einmalzahlung (Leistungsentgelt i.S.v. § 18 TVöD)
  - Jahressonderzahlung
5)
Urlaubstage
6)
Anrechnung der zusätzlichen Urlaubstage
Durchschnittliches monatl. Arbeitnehmerbrutto
Errechneter Stundenlohn
7a)
7b)
Errechnetes jährliches Arbeitnehmerbrutto
Errechnetes jährliches Arbeitgeberbrutto 8)
Erklärung: 
Hiermit wird nach sorgfältiger Prüfung der Bestimmungen des TVÖD erklärt, dass der/die Arbeitnehmer/in im Gesamtvergleich nicht besser gestellt ist als vergleichbare Bedienstete des Öffentlichen Dienstes (TVÖD-Bund). Es ist bekannt, dass ein Verstoß gegen das Besserstellungsverbot - sofern dieses zu beachten ist - eine Auflagenverletzung darstellt. Sämtliche Personalunterlagen, insbesondere zur Gehaltsabrechnung, liegen vor und können kurzfristig zur Prüfung dem BAFzA, dem BMFSFJ, der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See, dem Bundesrechnungshof, dem Europäischen Rechnungshof, der EU-Kommission und ihren Beauftragten vorgelegt werden.
Die Richtigkeit der Angaben wird bestätigt.
Hinweise und Erläuterung der Fußnoten
1)    Für das Personal von Teilvorhabenpartnern ist das Formular ebenfalls zu benutzen.
2)    Bei Beamten/Beamtinnen sind in dieser Spalte keine Angaben erforderlich.
3)    Vollzeit: Der TVöD regelt eine Arbeitszeit von 39 Stunden pro Woche. 
4)    Hier sind sämtliche zusätzliche Gehaltsbestandteile zu erfassen, die monatlich gewährt werden und
       über das Tabellenentgelt hinausgehen (betrifft nur die nach den Fördergrundsätzen zuwendungs-
       fähigen Gehaltsbestandteile).
5)    Die Jahressonderzahlung beträgt laut TVÖD Bund ab 2019 in den Entgeltgruppen 1 bis 8  90 v.H., in den
       Entgeltgruppen 9 bis 12 80 v.H. und in den Entgeltgruppen 13 bis 15 60 v.H. des der/dem Beschäftigten
       in den Kalendermonaten Juli, August und September durchschnittlich gezahlten monatlichen Entgelts.
6)    Erläuterung zur Berücksichtigung der Urlaubstage
   Von der Vorgabe des TVöD´s abweichende Urlaubstage werden in der Berechnung des Stundenlohns
   berücksichtigt. Hierzu wird die finanzielle Größe eines Urlaubstages wie folgt berechnet:(AN-Brutto +
   zusätzliche monatliche Gehaltsbestandteile + ein Zwölftel der Einmalzahlung/Jahressonderzahlung)/
   durchschnittliche Arbeitstage pro Monat (21,75).
7a) Um bei abweichenden Regelarbeitszeiten einen nachvollziehbaren Vergleich mit einer regelmäßigen 
       wöchentlichen Arbeitszeit über 39 Stunden pro Woche zu erreichen, wird auf den Stundensatz runter 
       gerechnet und dieser verglichen.
7b) Der berechnete Stundenlohn unter 7a) darf den für den TVÖD ermittelten Wert unter 7b) nicht über 
       steigen, da die Bezahlung ansonsten gegen das Besserstellungsverbot verstößt.
   Berechnung: Wöchentliche Arbeitsstunden x 4,35 = Durchschnittliche Arbeitsstunden pro Monat
   AN-brutto zzgl. zusätzliche monatliche Gehaltsbestandteile und Jahressonderzahlung, ggf. anteilige  
   Anrechnung der zusätzlichen Urlaubstage (hier Summe) dividiert durch die durchschnittlichen Arbeits-  
   stunden pro Monat.
     8)  An dieser Stelle wird vereinfacht ein Mindestarbeitgeberbrutto errechnet. Dabei werden
          folgende Arbeitgeberanteile berücksichtigt: KV = 7,3 %, RV = 9,3 %, AV = 1,2 % und PV = 1,025 %,
          insgesamt 18,825 %. Dieser errechnete Wert soll die Zuordnung zu den verschiedenen
          Einheitskostensätzen erleichtern. Soweit der tatsächliche Arbeitgeberanteil höher liegt, kann dieser
          separat nachgewiesen werden.
Hier finden Sie unsere Datenschutzerklärung
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